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Beschlüsse der 39. ordentlichen, 

öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 

 

vom 12.12.2019, 20.00 Uhr, 
unter dem Vorsitz von Bürgermeister Nikolaus Manzl, 

im Großen Sitzungssaal der Gemeinde Ellmau. 
 
 
Weiters anwesend: 

BM-Stv. Gerhard Schermer  
GR Guido Bucher  
GV Sebastian Bucher  
GR Erich Bürger  
GR Johann Haselsberger  
GR Hannes Hechenberger  
GR Wolfgang Kaufmann  
GR Thomas Niederstrasser  
GR Gert Oberhauser  
GR-Ersatz Michaela Adriouich Vertretung für GV Gerhard Pohl 
GR DI Johannes Salvenmoser  
GR MMag. Herbert Schachner  
GR Alexandra Sollerer  
GR Josef Werlberger  

 

Schriftführer: Amtsleiter Mag. Klaus Hein 
 
Entschuldigt abwesend: 
GV Gerhard Pohl 

 
 

Tagesordnung 
 
 

1. Genehmigung des 38. Protokolls der Gemeinderatssitzung vom 21.11.2019 
2. Berichte des Bürgermeisters und der Ausschüsse 
3. Erlassung einer Verordnung zur Gebühren- und Indexanpassung für das Jahr 

2020 
4. Anpassung der Verordnung über die Waldumlage an die ab 01.01.2020 durch 

die Landesregierung angehobenen Umlagesätze 
5. Haushaltsvoranschlag 2020 
6. Beratung über die Umsetzung des Siemens Energiekosteneinsparungskonzep-

tes für das Kaiserbad und Beschlussfassung über die Auftragsvergabe 
7. Ansuchen um Übernahme des Abgangs für das Jahr 2019, Eltern-Kind-Zent-

rum Söllandl 
8. Vereinsförderungen 

8.1. Bienenzuchtverein Ellmau/Scheffau 
8.2. Seniorenbund Ellmau 
8.3. Bundesmusikkapelle Ellmau 
8.4. Bundesmusikkapelle Ellmau - Sonderansuchen für das Bezirksmusik-

fest 2020 
8.5. Sängerrunde Ellmau 
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8.6. Schiclub Ellmau 
8.7. Trachtenverein Ellmau 
8.8. Fearless Minds 
8.9. Tennisclub Ellmau 
8.10. Österreichische Wasserrettung Going 
8.11. Kirchenchor 
8.12. Sportclub Ellmau 
8.13. Bergrettung Scheffau-Söllandl 

9. Straßeninteressentschaft Waldweg-Erweiterung, Gemeindeanteil laufende 
Kosten 

10. Straßeninteressentschaft Mühltalweg, Gemeindeanteil laufende Kosten 
11. Beratung und Beschlussfassung über die Handhabung des Sperrmülls ab dem 

Jahr 2020 
12. Grundbücherliche Bereinigung nach § 15 LiegTeilG, Bereich Gp. 250/1, 255/2, 

260, 261 und 1937, (Pistenkorrektur Hausbergabfahrt) 
13. Beschlussfassung über die Außerkraftsetzung des allgemeinen und ergänzen-

den Bebauungsplan GZl.: 154/07 vom 04.12.2007 betreffend die Gp. 937 und 
475/3 

14. Information über die Verpflichtung zur Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle 
ab dem  01.01.2020 sowie Beratung über die künftige Handhabung 

15. Anträge, Anfragen und Allfälliges 
16. Vertrauliches 

16.1. Genehmigung des Protokolls des nicht-öffentlichen Teils der 38. Ge-
meinderatssitzung vom 21.11.2019 

16.2. Personelles 
16.3. Wasserprojekt Riesen - nochmalige Beratung über eine mögliche Kos-

tenbeteiligung der Gemeinde 
16.4. Anträge, Anfragen und Allfälliges 

 
 
 
Beschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ellmau beschließt auf Antrag von Bürgermeister Nikolaus 
Manzl mit 15:0 Stimmen den Tagesordnungspunkt 16. gemäß § 36 TGO unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit zu behandeln. 
 
 

öffentlicher Teil 
 
ad 1.) Genehmigung des 38. Protokolls der Gemeinderatssitzung vom 21.11.2019 

 
Beschluss 
Das öffentliche Protokoll der 38. Gemeinderatssitzung vom 21.11.2019 wird mit 10:5 Stimmen 
(5 Enthaltungen, nämlich GR DI Johannes Salvenmoser, GR Johann Haselsberger, GR Han-
nes Hechenberger, GR MMag. Herbert Schachner und GR Wolfgang Kaufmann, weil diese in 
der 38. Sitzung nicht anwesend waren) genehmigt. 
 
 
ad 3.) Erlassung einer Verordnung zur Gebühren- und Indexanpassung für das 

Jahr 2020 

 
Beschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ellmau beschließt mit 15:0 Stimmen aufgrund des § 17 Abs. 
3 Z 2 und 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, zuletzt geändert durch 
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BGBl. I Nr. 103/2019, und des § 1 des Tiroler Abfallgebührengesetzes, LGBl. Nr. 36/1991, 
nachstehende Verordnung: 
 
 

Artikel I 
 
Die Kanalgebührenordnung der Gemeinde Ellmau, kundgemacht am 14.05.2019, wird auf-
grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 12.12.2019 geändert wie folgt: 
 

1. Der Grundbetrag gemäß § 3 Abs. 3 beträgt bei jedem anschlusspflichtigen Objekt ein-
malig EUR 590,00 zzgl. 10 % Umsatzsteuer. Der Satz „In diesem Betrag ist die Um-
satzsteuer von 10% bereits enthalten“ entfällt. 

 
2. Der Zuschlag gemäß § 3 Abs. 6 beträgt einmalig EUR 5,00 zzgl. 10 % Umsatzsteuer 

pro m3 umbauten Raum. Der Satz „In diesem Betrag ist die Umsatzsteuer von 10% 
bereits enthalten“ entfällt. 

 
3. Der verminderte Zuschlag für handwerksmäßige Betriebs- und Lagerräume sowie für 

Tennishallen gemäß § 3 Abs. 7 beträgt EUR 0,87 zzgl. 10 % Umsatzsteuer pro m3 
Baumasse. Der Satz „In diesem Betrag ist die Umsatzsteuer von 10% bereits enthal-
ten“ entfällt. 

 
4. Die Benützungsgebühr gemäß § 5 Abs. 1 beträgt EUR 2,26 pro m3.  

 
 

Artikel II 
 
Die Wasserleitungsgebührenordnung der Gemeinde Ellmau, kundgemacht am 18.05.2018, 
zuletzt geändert durch den Gemeinderatsbeschluss vom 13.12.2018, wird aufgrund des Ge-
meinderatsbeschlusses vom 12.12.2019 geändert wie folgt: 
 
 

1. Die Grundgebühr gemäß § 3 Abs. 2 beträgt bei jedem anschlusspflichtigen Objekt ein-
malig EUR 458,00 zzgl. 10 % Umsatzsteuer. Der Satz „In diesem Betrag ist die Um-
satzsteuer von 10% bereits enthalten“ entfällt. 

 
2. Die Zuschlagsgebühr gemäß § 3 Abs. 5 beträgt einmalig EUR 3,70 zzgl. 10 % Umsatz-

steuer pro m3 umbauten Raum. Der Satz „In diesem Betrag ist die Umsatzsteuer von 
10% bereits enthalten“ entfällt. 

 
3. Für Schwimmbecken sowohl im Freien als auch innerhalb des Objektes beträgt die 

weitere Zuschlagsgebühr gemäß § 3 Abs. 6 einmalig EUR 21,40 zzgl. 10 % Umsatz-
steuer pro m3 Rauminhalt des Schwimmbeckens. Der Satz „In diesem Betrag ist die 
Umsatzsteuer von 10% bereits enthalten“ entfällt. 

 
4. Die verminderte Zuschlagsgebühr für handwerksmäßige Betriebs- und Lagerräume so-

wie für Tennishallen gemäß § 3 Abs. 7 beträgt EUR 0,73 zzgl. 10 % Umsatzsteuer pro 
m3 Baumasse. Der Satz „In diesem Betrag ist die Umsatzsteuer von 10% bereits ent-
halten“ entfällt. 

 
5. Die Benützungsgebühr gemäß § 5 Abs. 1 beträgt EUR 0,78 pro m3 und der landwirt-

schaftliche Wasserverbrauch EUR 0,10 pro m3 Wasserverbrauch. 
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Artikel III 
 
Die Abfallgebührenverordnung der Gemeinde Ellmau, kundgemacht am 13.12.2013, wird auf-

grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 12.12.2019 geändert wie folgt: 

 
1. Die Grundgebühr gemäß § 3 b) für Grundstücke mit Wohnhäusern mit Vermietung an 

Fremdengäste beträgt zusätzlich für jedes Fremdenbett (auch Zusatzbetten) EUR 8,00 
pro Jahr. 

 
2. Die Gebühr für Restmüllbehälter gemäß § 4 a) beträgt EUR 0,40 mal die entleerte 

Menge in Kilogramm. 

 

3. Die Gebühr für Müllsäcke mit 60 l Fassungsvermögen gemäß § 4 b) beträgt je Sack 
EUR 5,00. 

 
 

Artikel IV 
 
Die Hundeabgabenverordnung der Gemeinde Ellmau, kundgemacht am 10.04.2018, wird auf-
grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 12.12.2019 geändert wie folgt: 
 

1. Die Hundesteuer gemäß § 2 Abs. 1 beträgt für jeden im Gemeindegebiet Ellmau ge-
haltenen Hund, der über drei Monate alt ist, pro Jahr EUR 55,00. 

 
 

Artikel V 
 
Diese Verordnung tritt mit 01.01.2020 in Kraft. 
 
 
ad 4.) Anpassung der Verordnung über die Waldumlage an die ab 01.01.2020 durch 

die Landesregierung angehobenen Umlagesätze 

 
Beschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ellmau beschließt auf Antrag von Bürgermeister Nikolaus 
Manzl mit 12:3 Stimmen die Erlassung nachstehender Verordnung: 
 
 

Waldumlage der Gemeinde Ellmau 
Festlegung des Umlagesatzes 

 

Aufgrund des § 10 Abs. 1 der Tiroler Waldordnung 2005, LGBl. Nr. 55, zuletzt geändert durch 

LGBl. Nr. 144/2018, wird zur teilwesen Deckung des jährlichen Personal- und Sachaufwandes 

für die Gemeindewaldaufseher verordnet: 

 

§ 1 

Waldumlage, Umlagesatz 

Die Gemeinde Ellmau erhebt eine Waldumlage und legt den Umlagesatz einheitlich für die 

Waldkategorien Wirtschaftswald, Schutzwald im Ertrag und Teilwald im Ertrag mit 89 v.H. der 
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von der Tiroler Landesregierung durch Verordnung vom 04.12.2019, LGBl. Nr. 143/2019, fest-

gesetzten Hektarsätze fest. 

 

§ 2  

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit 01. Jänner 2020 in Kraft. 

 

 
ad 5.) Haushaltsvoranschlag 2020 

 
Beschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ellmau beschließt einstimmig den Voranschlag für das Jahr 
2020 in der Fassung des aufgelegten Voranschlagsentwurfes vom 12.12.2019 festzusetzen. 
 
 
ad 6.) Beratung über die Umsetzung des Siemens Energiekosteneinsparungskon-

zeptes für das Kaiserbad und Beschlussfassung über die Auftragsvergabe 

 
Beschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ellmau fällt sodann einstimmig die Grundsatzentscheidung, 
dass das Siemensenergieeinsparungskonzept weiter verfolgt werden soll. 
 
 
ad 7.) Ansuchen um Übernahme des Abgangs für das Jahr 2019, Eltern-Kind-Zent-

rum Söllandl 

 
Beschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ellmau beschließt mit 14:1 Stimmen (1 Enthaltung) den Ab-
gang des Eltern-Kind-Zentrum Söllandl in Höhe von EUR 15.000,00 für das Jahr 2019 zu über-
nehmen. 
 
 
ad 8.) Vereinsförderungen 

 
ad 8.1.) Bienenzuchtverein Ellmau/Scheffau 

 
Beschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ellmau beschließt mit 15:0 Stimmen dem Bienenzuchtverein 
Ellmau/Scheffau die beantragte Subvention zu genehmigen. 
 
ad 8.2.) Seniorenbund Ellmau 

 
Beschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ellmau beschließt mit 15:0 Stimmen dem Seniorenbund Ell-
mau die beantragte Subvention zu genehmigen. 
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ad 8.3.) Bundesmusikkapelle Ellmau 

 
Beschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ellmau beschließt mit 15:0 Stimmen der Bundesmusikkapelle 
Ellmau die beantragte Subvention zu genehmigen. 
 
ad 8.4.) Bundesmusikkapelle Ellmau - Sonderansuchen für das Bezirksmusikfest 

2020 

 
Beschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ellmau beschließt mit 15:0 Stimmen der Bundesmusikkapelle 
Ellmau die beantragte Subvention für das Bezirksmusikfest 2020 zu genehmigen. 
 
ad 8.5.) Sängerrunde Ellmau 

 
Beschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ellmau beschließt mit 15:0 Stimmen der Sängerrunde Ellmau 
die beantragte Subvention zu genehmigen. 
 
ad 8.6.) Schiclub Ellmau 

 
Beschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ellmau beschließt mit 15:0 Stimmen dem Schiclub Ellmau die 
beantragte Subvention zu genehmigen. 
 
ad 8.7.) Trachtenverein Ellmau 

 
Beschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ellmau beschließt mit 15:0 Stimmen dem Trachtenverein Ell-
mau die beantragte Subvention zu genehmigen. 
ad 8.8.) Fearless Minds 

 
Beschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ellmau beschließt mit 15:0 Stimmen dem Verein Fearless 
Minds die beantragte Subvention zu genehmigen. 
 
ad 8.9.) Tennisclub Ellmau 

 
Beschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ellmau beschließt mit 15:0 Stimmen dem Tennisclub Ellmau 
die beantragte Subvention zu genehmigen. 
 
ad 8.10.) Österreichische Wasserrettung Going 

 
Beschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ellmau beschließt mit 15:0 Stimmen der Österreichischen 
Wasserrettung Going die beantragte Subvention zu genehmigen. 
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ad 8.11.) Kirchenchor 

 
Beschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ellmau beschließt mit 15:0 Stimmen dem Kirchenchor die 
beantragte Subvention zu genehmigen. 
 
ad 8.12.) Sportclub Ellmau 

 
Beschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ellmau beschließt mit 15:0 Stimmen dem Sportclub Ellmau 
die beantragte Subvention zu genehmigen. 
 
ad 8.13.) Bergrettung Scheffau-Söllandl 

 
Beschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ellmau beschließt mit 15:0 Stimmen der Bergrettung 
Scheffau-Söllandl die beantragte Subvention zu genehmigen. 
 
 
ad 9.) Straßeninteressentschaft Waldweg-Erweiterung, Gemeindeanteil laufende 

Kosten 

 
Beschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ellmau beschließt einstimmig die Übernahme des Gemein-
deanteils in Höhe von EUR 368,68 für das Jahr 2019. 
 
 
ad 10.) Straßeninteressentschaft Mühltalweg, Gemeindeanteil laufende Kosten 

 
Beschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ellmau beschließt einstimmig die Übernahme des Gemein-
deanteils in Höhe von EUR 1.954,99 für die Jahre 2011 bis 2018. 
 
 
ad 11.) Beratung und Beschlussfassung über die Handhabung des Sperrmülls ab 

dem Jahr 2020 

 
Beschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ellmau beschließt einstimmig die Sperrmüllsammlung ab dem 
Jahr 2020, mit Ausnahme der Frühjahrssperrmüllsammlung, einzustellen. 
 
 
ad 12.) Grundbücherliche Bereinigung nach § 15 LiegTeilG, Bereich Gp. 250/1, 

255/2, 260, 261 und 1937, (Pistenkorrektur Hausbergabfahrt) 

 
Beschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ellmau beschließt mit 15:0 Stimmen  
 

 der Zuschreibung einer Teilfläche der Gp. 1937, EZ 58, KG Ellmau, im Ausmaß von 

205 m2 (Trennstück 1) zur Gp. 261, EZ 1106, KG Ellmau, und 

 der Zuschreibung einer Teilfläche der Gp. 260, EZ 1106, KG Ellmau, im Ausmaß von 

18 m2 (Trennstück 2) zur Gp. 261, EZ 1106, KG Ellmau, und  
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 der Zuschreibung einer Teilfläche der Gp. 260, EZ 1106, KG Ellmau, im Ausmaß von 

347 m2 (Trennstück 3) zur Gp. 1937, EZ 58, KG Ellmau, und 

 der Zuschreibung einer Teilfläche der Gp. 250/1, EZ 90048, KG Ellmau, im Ausmaß 

von 4 m2 (Trennstück 4) zur Gp. 1937, EZ 58, KG Ellmau, und  

 der Zuschreibung einer Teilfläche der Gp. 1937, EZ 58, KG Ellmau, im Ausmaß von 

188 m2 (Trennstück 5) zur Gp. 250/1, EZ 90048, KG Ellmau, und 

 der Zuschreibung einer Teilfläche der Gp. 255/2, EZ 90048, KG Ellmau, im Ausmaß 

von 2 m2 (Trennstück 6) zur Gp. 250/1, EZ 90048, KG Ellmau, und 

 der Zuschreibung einer Teilfläche der Gp. 261, EZ 1106, KG Ellmau, im Ausmaß von 

12 m2 (Trennstück 7) zur Gp. 250/1, EZ 90048, KG Ellmau, und 

 der Zuschreibung einer Teilfläche der Gp. 1937, EZ 58, KG Ellmau, im Ausmaß von 7 

m2 (Trennstück 8) zur Gp. 260, EZ 1106, KG Ellmau, und  

 der Zuschreibung einer Teilfläche der Gp. 255/2, EZ 90048, KG Ellmau, im Ausmaß 

von 39 m2 (Trennstück 9) zur Gp. 1937, EZ 58, KG Ellmau, und 

 der Zuschreibung einer Teilfläche der Gp. 255/2, EZ 90048, KG Ellmau, im Ausmaß 

von 8 m2 (Trennstück 10) zur Gp. 261, EZ 1106, KG Ellmau, und  

 der Zuschreibung einer Teilfläche der Gp. 255/2, EZ 90048, KG Ellmau, im Ausmaß 

von 1 m2 (Trennstück 11) zur Gp. 1937, EZ 58, KG Ellmau, und 

 der Zuschreibung einer Teilfläche der Gp. 261, EZ 1106, KG Ellmau, im Ausmaß von 

181 m2 (Trennstück 12) zur Gp. 1937, EZ 58, KG Ellmau,  

 

zuzustimmen. 

 

Weiters beschließt der Gemeinderat auf Antrag von Bürgermeister Nikolaus Manzl mit 15:0 

Stimmen die Grundbuchsordnung im Wege des vereinfachten Verfahrens gem. § 15 ff Liegen-

schaftsteilungsgesetz, BGBl. Nr. 3/1930 idgF (kurz LiegTeilG) zu beantragen und die Trenn-

stücke 1, 5 und 8 vom Gemeingebrauch zu befreien und die Trennstücke 3, 4, 9, 11 und 12 

zum Gemeingebrauch (Öffentliches Gut, Straßen und Wege) zu widmen. 

 

ad 13.) Beschlussfassung über die Außerkraftsetzung des allgemeinen und ergän-
zenden Bebauungsplan GZl.: 154/07 vom 04.12.2007 betreffend die Gp. 937 
und 475/3 

 
Beschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ellmau beschließt mit 15:0 Stimmen den Bebauungsplan vom 
04.12.2007, GZl.: 154/07, außer Kraft zu setzen. 
 
 
ad 14.) Information über die Verpflichtung zur Veröffentlichung der Sitzungsproto-

kolle ab dem  01.01.2020 sowie Beratung über die künftige Handhabung 

 
Beschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ellmau beschließt einstimmig, dass beginnend mit dem 
01.01.2020 Protokollberichtigungswünsche bis spätestens am Tag vor der nächsten Gemein-
deratssitzung beim Gemeindeamt Ellmau schriftlich eingebracht werden müssen, ansonsten 
sie keine Berücksichtigung mehr erfahren. 
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Gleichzeitig hebt der Gemeinderat der Gemeinde Ellmau seinen Beschluss vom 24.03.2016, 
wonach lediglich die Beschlüsse einer Gemeinderatssitzung auf der Homepage zu veröffent-
lichen sind, auf. 
 
 
ad 15.) Anträge, Anfragen und Allfälliges 

 

Beschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ellmau erkennt einstimmig Dringlichkeit zu. 
 
Beschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ellmau beschließt einstimmig die Schneeräumung 
und Gullyentleerung für die Straßeninteressentschaft Kirchbichl-Ebenfeldweg unent-
geltlich zumindest für die Dauer der Obmannschaft des Herrn Gerhard Schweinester 
zu übernehmen. 
 


